
 

 

 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 

über eine Änderung der Zahnersatz-Richtlinie: 
Folgeänderung der Fortschreibung der Festzuschuss-Richtlinie  

gemäß § 56 Abs. Abs. 2 Satz 11 des Fünften Buches  
Sozialgesetzbuch  

 

 
Vom 7. November 2007 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am 7. November 2007 be-
schlossen, die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine ausreichende, 
zweckmäßige und wirtschaftliche vertragszahnärztliche Versorgung mit Zahnersatz und 
Zahnkronen (Zahnersatz-Richtlinie), in der Fassung vom 8. Dezember 2004 (BAnz. 2005, 
S. 4094), zuletzt geändert am 1. März 2006 (BAnz. 2006, S. 2289) wie folgt zu ändern: 

 
I. Abschnitt D.IV Nummer 35 wird wie folgt geändert: 
 
1. Satz 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 

"Im Rahmen der Regelversorgung gehören mit Ausnahme von Cover-Denture-
Prothesen nur Teleskop-/Konuskronen auf Eckzähnen und den ersten Prämolaren zu 
den Verbindungselementen." 
 

2. Satz 6 wird wie folgt neu gefasst:  
 

"Zur Regelversorgung gehören in diesem Fall sowohl Cover-Denture-Prothesen als 
auch parodontal abgestützte Prothesen mit einer Modellgussbasis sowie als Verbin-
dungselemente Resilienzteleskopkronen und Wurzelstiftkappen beziehungsweiseTe-
leskop-/Konuskronen."  
 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf der Homepage des Gemeinsa-
men Bundesausschusses unter www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Siegburg, den 7. November 2007 

 
Gemeinsamer Bundesausschuss 

gem. § 91 Abs. 6 SGB V 
 

Der Vorsitzende 
 
 

Genzel 

  


